
«Stolpersteine» der geänderten
EU-Waffenrichtlinie zeigen sich
Daniel Jositsch, Zürcher SP-Ständerat schrieb am 26. März 2019 in der NZZ (Neue Zürcher Zeitung):
«Unverständlicher Widerstand gegen die EU-Waffenrichtlinie».

Bringt die Umsetzung der geänder-
ten EU-Waffenrichtlinie damit alt-
hergebrachte schweizerische Tradi-
tionen im Schiesswesen in Gefahr?
Wird die Abgabe des Sturmgewehrs
an austretende Armeeangehörige
verunmöglicht? Sind die Schützen-
vereine in ihrer !xistenz bedroht?
Alle diese Befürchtungen sind un-
begründet. Die Schweiz hat bei den
Verhandlungen über die Umset-
zung der geänderten EU-Waffen-
richtlinie namhafte Ausnahmen
herausgeholt. So wird die Abgabe
der Ordonnanzwaffe an Angehöri-
ge der Armee gänzlich vom Verbot
ausgenommen. Eine Ausnahmebe-

stimmung ist mit Bezug auf das
Schützenwesen vorgesehen. Dieses
bleibt weiterhin uneingeschränkt
möglich. Vorausgesetzt wird einzig,
dass der betreffende Schütze Mit-
glied eines entsprechenden Vereins
ist oder darlegen kann, dass er re-
gelmässig dem sportlichen Schies-
sen nachgeht.

Die Erlebnisgeschichte eines
«Schützenkönigs-Lesers:
(Name der Redaktion bekannt)

Im Dezember 2019 wollte ich mich
beim fedpol (Bundesamt für Poli-
zei) darüber informieren, was ich
vorkehren muss, wenn ich mit

Ein Sammeltransport von Waffen / Sportgeräten ist nicht erlaubt.

mehreren Waffen von meinen Ver-
einskollegen vom Berner Oberland
nach Schänis zum Büchsenmacher
fahre.

Antwort vom Fachexperten Zen-
tralstelle Waffen (fedpol) am 13. De-
zember 2019: «Sie dürfen ohne wei-
tere Papiere nach Schänis fahren»

Anfangs Februar fuhren mein Kol-
lege und ich mit 20 Sturmgewehren
im Kofferraum nach Schänis. Dort
angekommen, diskutierten wir über
den Transport von so vielen Waffen
in einem Auto. Daraufhin zeigte
ich mein Schriftstück von fedpol
vom 13. Dezember, welches ich in
Papierform mit mir führte. Die
Verwunderung war gross und die
Anwesenden wollten alle eine Ko-
pie von diesem fedpol-Papier.

Am 13. Februar erhielt ich überra-
schend eine neue Mitteilung von
fedpol, in welchem die Mitteilung
vom 13. Dezember 2019 mit folgen-
dem Wortlaut wiederrufen wurde:

In nachstehender Angelegenheit
haben Sie im Dezember 2019 Kon-
takt mit uns aufgenommen. Wir
haben in einem anderen Zusam-
menhang diese Frage kürzlich ein-
gehend geprüft und sind dabei zu
folgendem Schluss gelangt:

Im Sinne des Waffengesetzes gel-
ten grundsätzlich alle Formen der
Eigentums- bzw. Besitzesüber-
tragung, wie z. B. Kauf, Tausch,
Schenkung, Erbschaft, Miete und
Gebrauchsleihe, als Erwerb. Auf-
grund dieses Grundsatzes sind

Transporte von Waffen, für deren
Besitz man keine Berechtigung hat,
nicht zulässig - ausser die besitzbe-
rechtigte Person ist anwesend und
behält stets die tatsächliche Herr-
schaft über die Waffe.

Deshalb ist es z. B. nicht gestattet,
dass eine Person von Vereinsmit-
gliedern Waffen entgegennimmt,
um diese im Rahmen eines «Sam-
meltransports» zu einem Büchsen-
macher zu befördern. Über diesen
Sachverhalt möchten wir Sie hier-
mit in Kenntnis setzen, insbeson-
dere weil diese Auslegung sich
nicht mit unserer vorangegange-
nen Antwort deckt.

Das heisst, wie beschrieben, muss
jede besitzberechtigte Person seine
Waffe selber zum Büchsenmacher
bringen und dort auch wieder ab-
holen.
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